
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/3/10 2Ob204/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1981

Norm

StVO §17 Abs3

StVO §18 Abs3

Rechtssatz

Das Vorbeifahrverbot gemäß § 17 Abs 3 StVO gilt auch dann, wenn der Lenker eines Fahrzeuges ursprünglich gemäß §

18 Abs 3 StVO anhält, dann aber nach Wegfall der Voraussetzungen des § 18 Abs 3 StVO die Fahrt nicht fortsetzt, um

im Sinne des § 17 Abs 3 StVO Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn auf einem Schutzweg zu ermöglichen.

Entscheidungstexte

2 Ob 204/80

Entscheidungstext OGH 10.03.1981 2 Ob 204/80

Schlagworte

SW: Auto
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